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- Unterschätzung der Gefährlichkeit, Raffiniert
heit und Effizienz der Tätigkeit des Feindes 
und seiner Abwehreinrichtungen; Nichterkemen 
gezielter feindlicher Provokationen,

- ideologische Fehlhaltungen, imgenügende Bin
dungen an das MfS, Nichtstandhalten gegenüber 
dem feindlichen ideologischen Druck, daraus 
resultierende Versuche des Ausweichens vor der 
konspirativen Arbeit,

- ungenügende politisch-operative Handlungsvor
bereitung und Nichteignung für bestimmte An
bei t s ri ch tungen .

Delikt
tatbestandsmäßige Handlung, welche objektiv und 
subjektiv eine Norm des Strafrechts, des Ordnungs- 
widrigkeitsrechts oder eine andere Rechtsvor
schrift verletzt, welche durch die gesetzlich 
vorgeschriebenen Maßnahmen eine juristische Ver
antwortlichkeit begründen.
Ist das Delikt eine staatsfeindliche Handlung 
oder berührt es in sonstiger Weise die Interessen 
der staatlichen Sicherheit der DDR, ist die Zu
ständigkeit des MfS gegeben.

DemonstrativmaBnahmen, staatliche
offensive vorbeugende Aktivitäten der Staats
organe, die die Absicht und die Stärke der sozia
listischen Staatsmacht offen mit dem Ziel demon
strieren, feindlichen und anderen kriminellen 
Handlungen vorzubeugen, sie bei Auftreten sofort 
wirksam zu unterbinden und so unmittelbar gestal
tend auf Ordnung und Sicherheit einzuwirken. 
Staatliche D. sind zielgerichtete Maßnahmen der 
Volkspolizei (z. B. verstärkter Einsatz polizei
licher Kräfte), des MfS (z. B. demonstrative Maß
nahmen zur Verunsicherung oder Zersetzung), der 
Rechtspflegeorgane (z. B. beschleunigte Verfahren 
zu Rowdyhandlungen) sowie anderer Staatsorgane 
(z. B. Erteilung von Auflagen).
Die Wirksamkeit der staatlichen D. kann durch ge
zielte Publikationen und andere Formen der -—► 
Öffentlichkeitsarbeit erhöht werden.
Staatliche D. sind von besonderer Bedeutung in 
bestimmten Situationen oder zu bestimmten Anlässen, 
bei denen erfahrungsgemäß oder auf Grund konkre
ter Hinweise mit feindlichen oder anderen krimi
nellen Handlungen (z. B. Rowdytum, Zusammenrot
tung, Provokationen) gerechnet werden muß.


